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Hinweise zum Update gemäß der neuen Kassengesetze a b 1.1.2020 
 

Ab Anfang 2020  wird Sharp dem Kassengesetz 2020 konforme Modelle inkl. einer TSE 
(Technische Sicherheitseinrichtung in Form einer SD-WORM Karte) anbieten (siehe Tabelle 
unten).  

Weiterhin wird es ab Anfang 2020 ein Angebot zur Nachrüstung bereits im Einsatz befindlicher 
Sharp Kassensysteme der u.a. Modelle* geben. Hierbei handelt es sich um ein Firmware-Update 
sowie eine TSE in Form einer SD-WORM Karte (8GB Flash Speicher). Diese Nachrüstung kann 
jedoch nur über einen autorisierten Sharp Vertriebspartner bzw. über eine autorisierte Sharp 
Werkstatt durchgeführt werden. Weitere Informationen und konkrete Angaben werden rechtzeitig 
über www.sharp.de zur Verfügung stellen. 

*) „2020“ nachrüstbare 

Modelle* 

Voraussichtlich ab:  Neue „2020“ 

konforme Modelle 

Voraussichtlich 

lieferbar ab: 

XE-A 177 BK / WH  Januar 2020 XE-A 177 XBK / XWH Januar 2020 

XE-A 207 B / W  Januar 2020 XE-A 207 XB / XW Januar 2020 

XE-A 217 B / W  Januar 2020 XE-A 217 XB / XW Januar 2020 

XE- A 307  Januar 2020 XE- A 307 X Januar 2020 

ER- A 411 / - 421  Februar 2020 ER- A 411 X / - 421 X Februar 2020 

XE-A 137 BK / WH  Februar 2020 XE-A 137 XBK / XWH  Februar 2020 

XE-A 147 BK / WH  Februar 2020 XE-A 147 XBK / XWH Februar 2020 

*) diese Modelle sind seit 1.1.2020 nicht mehr im Vertrieb in Deutschland 
 
Hinweis: Gemäß eines Schreibens des Bundesfinanzministerums (BMF) vom 6.12.2019 gilt bis zum 
30.09.2020 eine „Nichtaufgriffsregelung“ (Nichtbeanstandungsregelung) hinsichtlich der 
Implementierung von technischen Sicherheitseinrichtungen (TSE) bei elektronischen Kassensystemen. 
Zugleich wurde vereinbart, dass entsprechende Meldungen der Unternehmen (Anmeldung der Kassen 
bei den zuständigen Finanzbehörden) erst bei Verfügbarkeit eines elektronischen Meldeverfahrens 
durch die Finanzverwaltungen erfolgen müssen. Die Belegausgabepflicht nach § 146a Absatz 2 AO 
bleibt hiervon unberührt. 
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Hinweis: Sharp kann und darf mit diesen Informationen keine steuer- oder rechtsberatende Funktion übernehmen. 
Bitte wenden Sie sich an einen Steuerberater und/oder Rechtsanwalt, wenn Sie weitere rechtlich relevante 
Informationen benötigen. Alle in diesem Dokument genannten Marken, Produktnamen u. Firmenlogos sind 
Warenzeichen oder eingetragene. Warenzeichen der jeweiligen Unternehmen. Änderungen u. Irrtümer 
vorbehalten. Trotz sorgfältiger und gewissenhafter Bearbeitung aller Inhalte übernehmen wir keine Haftung für den 
Inhalt. Stand: 07.01.20-hpm V 1.4 


